Anderung der Verbandssatzung

Aufgrund der 88 5, 6 und 21 des Gesetzes Uber die kommunale Zusammenarbeit (GKZ)
in Verbindung mit 8 4 der Gemeindeordnung (GemO) sowie den 88 6 und 14 der
Verbandssatzung in der Fassung vom 23. November 1972, zuletzt geandert am 22.
November 2022, hat die Verbandsversammlung am 21. November 2023 folgende
Satzung zur Anderung der Verbandssatzung beschlossen:

Artikel |

Die Verbandssatzung wird zum 01.01.2024 wie folgt gedndert:

1. 87 wird wie folgt geédndert:

a)

b)

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefugt:

(7) Uber Gegenstande einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im
schriftichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden; ein hierbei
gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht.

Die bisherigen Abséatze 7 bis 9 werden die Absétze 8 bis 10.

2. 8§ 8a Absatz 3 wird wie folgt ge&ndert:

a)

b)

Ziffer 3 erhalt folgende Fassung:

3. Abschluss von Vertragen uber Lieferungen und Leistungen an den
Verband, wenn der Wert 200.000 € nicht Ubersteigt;

Ziffer 6 erhalt folgende Fassung:

6. Erwerb von Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rechten, wenn der Wert
100.000 € nicht Ubersteigt; VerauRerungen und dingliche Belastungen von
solchen, wenn der Wert 25.000 € nicht Ubersteigt;

Ziffer 11 erhalt folgende Fassung:

11. Freiwillige Zuwendungen, wenn der Betrag oder Wert 10.000 € nicht
Ubersteigt;

3. 8§89 wird folgender Absatz 6 angefugt:

(6) Der Verbandsvorsitzende kann auf Vorschlag des Geschaftsfihrers zur
Honorierung besonderer Leistungen und/oder der Betriebstreue Arbeitnehmern des
Zweckverbands aul3er-/Ubertarifliche Leistungen gewdahren, die einen Betrag in
Hohe von EUR 3.000 brutto (Arbeitnehmerbrutto) pro Kalenderjahr und je
Arbeitnehmer nicht Uberschreiten durfen.



Artikel 1
Die Anlage der Verbandssatzung wird wie folgt geandert:

1. Das Bezugsrecht der Gemeinde Oppenweiler erhdht sich ruckwirkend zum
01.10.2023 um 2,7 I/s von derzeit 9,5 I/s auf 12,2 |/s.

2. Das Bezugsrecht des Zweckverbands Buhlertal-Wasserversorgungsgruppe erhoht
sich zum 01.01.2024 um 3,00 I/s von derzeit 20,00 I/s auf 23,00 I/s.

Artikel 11

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Crailsheim, den 21.11.2023
/ ) Signiert von STEFAN NEUMANN
| sign-me am 29.01.2026

Birgermeister Stefan Neumann
Verbandsvorsitzender



		2026-01-29T11:24:05+0100
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	Satzungsänderung 2023.pdf




